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1. Geschäftsstelle des Kreistags;
Sitzung des Kreisausschusses am 27. Februar 2024

Bekanntmachung der Tagesordnung

Am Dienstag, 27.02.2024, um 09:15 Uhr
findet im Sitzungssaal des

Landratsamtes Garmisch-Partenkichen
eine Sitzung des Kreisausschusses
mit folgender Tagesordnung statt.

Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgaben

2. Geschäftsstelle des Kreistags;
Sitzverteilung in den Kreisgremien; Parteiaustritt der Kreis-
rätin Lilian Edenhofer (Verbleib in der Fraktion) und des
Kreisrats Rolf Walther (Verbleib in der Ausschussgemein-
schaft)
– Kreistagsvorlage –

3. Museum Werdenfels;
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren
– Kreistagsvorlage –

4. Antrag der Kreisrätin Petra Daisenberger (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) vom 06.11.2023;
Mobilitätsförderung im Bereich Fahrrad
– Kreistagsvorlage –

5. Antrag der Kreisrätin Petra Daisenberger (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) vom 23.10.2023;
Förderung privater Balkonkraftwerke
– Kreistagsvorlage –

6. Instrumentenbauschule Mittenwald – Sanierung des
Konzertsaals
– Kreistagsvorlage –

7. Kreishaushalt 2024
– Kreistagsvorlage –

7.1 Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen;
Wirtschaftsplan 2024

7.2 Personalangelegenheiten des Landkreises
Stellenplan 2024

8. Sonstiges

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 12.02.2024
Anton Speer
Landrat

2. Wahlen;
Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) zur
Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik
Deutschland

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt.
An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am
Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union besitzen,

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt
im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Abs. 3 EUV die
Verträge dort keine Anwendung mehr finden) eine Wohnung
innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst ge-
wöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufein-
anderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten ange-
rechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörig-
keit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen
Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland
eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf
Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll
bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor
der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde eingeht, kann nicht
mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 EuWO).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrags bei den Wahlen
zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999, am 13. Juni
2004, am 7. Juni 2009, am 25. Mai 2014 oder am 26. Mai 2019
in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland
eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erfor-
derlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern
die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 19. Mai 2024 gegenüber der
zuständigen Gemeinde auf einem Formblatt beantragen,
nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag
gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament,
bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wähler-
verzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen
worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen
erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
stellen.

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in
die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblät-
ter können bei den Gemeindebehörden in der Bundesrepublik
Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung,
dass sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehören, von
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 12.02.2024
Marina Pillach
Stellvertreterin des Kreiswahlleiters

3. Staatliches Schulamt;
Schuleinschreibung für das Schuljahr 2024/2025

GS Bad Bayersoien 07.03.2024 14:00 – 17:00 Uhr Schulhaus
Bgmst.-Hans-Reiner

- GS Bad Kohlgrub 06.03.2024 11:30 – 15:30 Uhr Schulhaus

GS Eschenlohe 07.03.2024 11:30 – 15:30 Uhr Schulhaus

GS Farchant 05.03.2024 14:00 – 17:00 Uhr Schulhaus

GS Garmisch-Partenk.
an der Burgstraße 11.03.2024 08:30 – 17:00 Uhr Schulhaus

Burgstraße 9

GS Garmisch-Partenk.
am Gröben 06.03.2024 08:30 – 10:00 Uhr Schulhaus

und Maximilianstr. 31
15:30 – 17:00 Uhr

Bürgermeister-Schütte 04.03.2024 13:00 – 16:00 Uhr Schulhaus
-GS Garmisch-Partenk. und Hindenburgstraße 10

18:00 – 19:00 Uhr

GS Garmisch-Partenk., 07.03.2024 13:00 – 17:30 Uhr Schulhaus Burgrain
Burgrain

GS Grainau 06.03.2024 12:30 – 17:30 Uhr Schulhaus

GS Großweil 06.03.2024 13:00 – 17:00 Uhr Schulhaus Großweil

GS Mittenwald 05.03.2024 12:30 – 17:00 Uhr Schulhaus

Emanuel-v.Seidl-GS
Murnau am Staffelsee 06.03.2024 07:15 – 16:00 Uhr Schulhaus

James-Loeb-GS 06.03.2024 10:00 – 17:00 Uhr Schulhaus
Murnau am Staffelsee

GS Oberammergau 05.03.2024 11:30 – 16:30 Uhr Schulhaus

GS Oberau 05.03.2024 08:00 – 17:00 Uhr Schulhaus

GS Ohlstadt 06.03.2024 10:00 – 18:00 Uhr Schulhaus

GS Saulgrub 06.03.2024 14:00 – 17:00 Uhr Schulhaus Altenau

GS Uffing-Seehausen 04.03.2024 10:30 – 17:00 Uhr Schulhaus Uffing
05.03.2024 10:30 – 17:00 Uhr Schulhaus Seehausen

GS Unterammergau 04.03.2024 12:30 – 15:30 Uhr Schulhaus

GS Wallgau-Krün 04.03.2024 14:00 – 17:00 Uhr Schulhaus Wallgau

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kinder nur an der Grund-
schule angemeldet werden können, zu deren Schulsprengel sie
gehören.
Anzumelden sind alle Kinder, die im Schuljahr 2024/2025 erst-
mals schulpflichtig werden oder schulpflichtig werden können.
Das sind alle Kinder, die am 30. September sechs Jahre alt sind,
also spätestens am 30. September 2018 geboren sind.
Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom Be-
such der Grundschule zurückgestellt wurden oder bei denen die
Schulaufnahme um ein Jahr verschoben wurde (Einschulungs-
korridor); der entsprechende Bescheid ist dabei vorzulegen. Die
Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Er-
ziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind vom Besuch der
Grundschule zurückstellen zu lassen. Die Entscheidung über die
Zurückstellung trifft die Schulleitung.
Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind zur
Schulanmeldung kommen. Im Verhinderungsfalle soll ein Ver-
treter beauftragt werden, das Kind zur Schulanmeldung zu be-
gleiten.
Bei der Schulanmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes,
ein Masernschutznachweis sowie ein Nachweis über eine Schul-
eingangsuntersuchung nach Art. 80 Satz 1 BayEUG vorzulegen.
Kinder,diebeiderSchuleinschreibunginbegründetenAusnahme-
fällen nicht vorgestellt werden können, müssen schon vorher
schriftlich angemeldet werden.
Sind mehrere Erziehungsberechtigte benannt, so müssen sie die
Anmeldung im gegenseitigen Einverständnis vornehmen. In der
Regel genügt zum Nachweis hierfür die Unterschrift eines Erzie-
hungsberechtigten auf dem Anmeldeblatt. In Zweifelsfällen und
bei vorzeitiger Schulaufnahme sollen jedoch beide Erziehungs-
berechtigte schriftlich zustimmen.
Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, können auch von
der Heimleitung angemeldet werden.

Auf Antrag schulpflichtig (Vorzeitige Schulaufnahme)
Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2024 bis zum 31.12. dieses Jahres
sechs Jahre alt werden, also bis spätestens 31.12.2018 geboren
sind, können die Einschulung formlos beantragen.
Bei Kindern, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2025 und dem
31.07.2025 sechs Jahre alt werden, gibt es in Einzelfällen die Mög-
lichkeit auf Antrag eingeschult zu werden. Dazu ist ein schulpsy-
chologisches Gutachten erforderlich.

Gastschulgesuche
Gastschulgesuche darf nur die Schule entgegennehmen, in de-
ren Schulsprengel das Kind wohnhaft ist.

Schuleinschreibung am Förderzentrum
Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf
können von den Erziehungsberechtigten statt an der für ihren
Sprengel zuständigen Grundschule auch unmittelbar an eine für
das Kind geeigneten öffentlichen oder staatlich genehmigten
privaten Förderschule angemeldet werden.
Die Erziehungsberechtigten eines Kindes mit festgestelltem
oder vermuteten sonderpädagogischen Förderbedarf kön-
nen sich über die möglichen schulischen Lernorte an der
unabhängigen Beratungsstelle Inklusion (Tel. 08841 99059 oder
08821 751-750) informieren.

Schulanmeldung ist Pflicht
Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmeldung
eines Schulpflichtigen vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen,
können nach Art. 119 (1) BayEUG mit Geldbuße belegt werden.
Für die Schulanmeldung an Grundschulen und für die Aufnahme
in Förderschulen gelten:
BayEUG Art. 37 Abs. 1, Art. 35 Abs 4, Art. 36 Abs. 1, Art. 37a
§ 2 GrSO, § 28 VSO-F

Staatliches Schulamt Garmisch-Partenkirchen

Anton Speer Gisel Ehrl
Landrat Schulamtsdirektorin

4. Gemeinde Großweil;
Haushaltssatzung des Schulverbandes Großweil für das
Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG) i. V. m. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über
die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 97.000,00€

und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.000,00€
ab.



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungesmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4

a) Die Höhe des durch die sonstigen EInnahmen im Verwal-
tungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-
schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf
60.000,00€ fortgesetzt (Umlagesoll).

b) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaus-
halt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestim-
mungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden
soll (Investitionsumlage), wird auf 0,00 € festgesetzt (Umlagesoll).

c) Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl (nach
dem Stand vom 01. Oktober 2023) herangezogen (Bemes-
sungsgrundlagen).

Gemeinde Großweil 78
Gemeinde Schlehdorf 45
Gesamtzahl 123

d) Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2023 von ins-
gesamt 123 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. Für die
Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl
beträgt der Betrag je Schüler
im Verwaltungshaushalt 487,80€
im Vermögenshaushalt 0,00€

487,80€

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 28.000,00 EURO
festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Großweil, 19.02.2024 Schulverband Großweil
Frank Bauer
1. Vors. d. Schulverbandes

Garmisch-Partenkirchen, 22.02.2024 Landratsamt
Anton Speer
Landrat
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Reformstau im
Gesundheitswesen
„Wut auf Ampel wächst“;
Ausgabe 9. November:
„Mit Unverständnis verfolg-
te ich die Äußerungen unse-
rer Bürgermeisterin (Elisa-
beth Koch, Anm. d. Red.) zur
Kreisumlage und Klinikfi-
nanzierung. Sie kennt als
Amtsträgerin die Finanzme-
chanismen der Kliniken in
Bayern. Die finanzielle Un-
terstützung von Kliniken ist
nicht neu, sondern Ergebnis
langjährig verfehlter Ge-
sundheitspolitik. Bereits vor
der ,Ampel‘ waren Kranken-
häuser finanziell am Limit.
Die Lobby im Gesundheits-
system hatte Reformen im-
mer wieder verhindert, ob-
gleich wir im europäischen
Vergleich die höchsten Kos-
ten im Verhältnis zum BIP
haben. Der Reformstau und
Krisen haben das Systemna-
he an den Kollaps gebracht.
Jetzt sind zeitverzögert
auch Kliniken betroffen, die
bisher ohne Defizite auska-
men. Zum Vergleich: Im Os-
ten gibt es kaum noch kom-
munale Häuser, die Politik
hatte sie längst in private
Hände gegeben.
Nur der Markt sucht halt

Wege um Gewinne zu gene-
rieren, was die Kosten er-
höht. Es lohnt sich auch zu
schauen, wer Reformen ver-
zögert, unter anderem sieht
sich aktuell eine Union der
Länder zu sehr in ihrer Zu-
ständigkeit beschränkt. Es
wäre hilfreich, wenn alle
sich eingestehen, dass wir
auf enorme Probleme zu-
steuern. Ein konstruktives
Miteinander ist wichtiger
als plakative Aussagen.
Mehr Geld ins System zu
pumpen allein wird nicht
helfen. Unser Klinikum
muss in kommunaler Trä-
gerschaft bleiben! Dies wird
uns allerdings erheblich
strapazieren, mit oder ohne
,Ampel‘. So viel Ehrlichkeit
wünsche ich unserer Bür-
germeisterin.“

Maik Wenke
Garmisch-Partenkirchen

Reden Sie mit
Wir legen Wert auf Ihre
Meinung. Ihre Zuschrift
sollte sich auf jüngste Veröf-
fentlichungen in unserer
Zeitung beziehen undmaxi-
mal 60 Zeilen à 26 Anschlä-
ge lang sein. Leserbriefe
sind keine redaktionellen
Meinungsäußerungen.
Garmisch-Partenkirchner
Tagblatt
Alpspitzstraße 5a
82467 Garmisch-
Partenkirchen
Fax: 0 88 21/75 72 6
redaktion@gap-tagblatt.de

In Kürze
Ehrenzeichen in Silber: Anton
Häsch, Florian Seiwald. Ehren-
zeichen in Gold: Hansjörg
Schrallhammer. 20 Jahre: Flo-
rian Seiwald. 30 Jahre: Johann
Simon. Ehrenzeichen des Frei-
staats Bayern am Bande für 25-
jährige Dienstzeit: Hansjörg
Schrallhammer. Großes Ehren-
zeichen am Band für 50 Jahre
Dienst: Johann Hiebler, Jo-
hann Rößner und Roland
Kittmann.
Neuaufnahmen: Karin Schney-
er und Monika Reiser. mz

1948 Stunden bei Einsätzen geleistet
Technisches Hilfswerk blickt auf arbeitsreiches Jahr zurück – Neuer Lkw-Anhänger

spektion Rosenheim. Lina
Wussow von der THW-Regio-
nalstelle in Bad Tölz hob die
Personalführung und die Be-
reitschaft zur Aus- und Wei-
terbildung hervor und über-
reichte derOrtsgruppe einOr-
tungsgerät. Letzter Gastred-
ner war Kreisbrandrat Han-
nes Eitzenberger, der die „or-
ganisationsübergreifende, ka-
meradschaftliche Zusammen-
arbeit“ beimKatastrophenfall
in Bad Bayersoien betonte.
Nach den Ehrungen (siehe

Kasten) gab Schrallhammer
noch einen Ausblick auf das
laufende Jahr. So steht neben
dem Besuch der besagten
Fachmesse für Katastrophen-
schutz, einem Fach-Wochen-
ende für Logistik im Oktober,
einem Trinkwasseraufberei-
tungsprojekt ein Termin am
29. Juni besonders im Fokus.
Denn dann feiert der Ortsver-
band mit einem großen Rah-
menprogramm sein 70-jähri-
ges Bestehen.

VON KLAUS MUNZ

Garmisch-Partenkirchen – Die
Ortsgruppe des Technischen
Hilfswerks (THW) Garmisch-
Partenkirchen hat vergange-
nes Jahr insgesamt 1948 Stun-
denbei Einsätzen geleistet. Ei-
ne weit höhere Stundenzahl
kam zudem durch den Regel-
dienst, Lehrgänge, Ausbil-
dungunddie Jugendarbeit zu-
stande. Dieses imposante Zah-
lenwerk stellte der Ortsbeauf-
tragte Bernhard Schrallham-
mer im Rahmen der Jahres-
versammlung vor.
Bevor die Zusammenkunft

richtig begann, wurde zur
Freude aller ein nagelneuer
Lkw-Anhänger im Hof der
Feuerwehr Garmisch ge-
weiht. Pfarrvikar Dr. Francis
Pazhoora verband die Seg-
nungmit der Hoffnung, „dass
die Ehrenamtlichen mit die-
sem Fahrzeug auch stets wie-
der gesund von ihren Einsät-
zen zurückkommen“. Der
neue Anhänger wird künftig
dem Materialtransport die-
nen.
Bevor im Kolpingheim

dann Bilanz gezogen wurde,
gedachten dieHelfer bei einer
Schweigeminute ihrem ver-
dienten Mitglied Günther
Klein. Groß war die Spann-
weite der Aktivitäten, von de-
nen der Ortsbeauftragte be-
richtete. Dazu zählte der Be-
such der Fachmesse für Kata-
strophenschutz im italieni-
schen Montichari, der Aus-
tausch mit Kollegen in Oleg-
gio, den Start einer Befra-
gungsaktionunter denEhren-
amtlichen sowie die Beteili-

ge im Landesjugendlager in
Passau. „Wir wollen attraktiv
sein und gleichzeitig damit
die Teamfähigkeit der Jugend
fördern“, betonte Dobler.
„Wir sind gut aufgestellt

und fühlen uns bei den Blau-
licht-Organisationen sicher“,
sagte Landrat Anton Speer
(Freie Wähler). Auch Gar-
misch-Partenkirchens Vize-
Bürgermeisterin Claudia Zolk
(CSB) zollte dem THWgroßen
Respekt, ebenso Ludger Otto,
Chef der Bundespolizei-In-

ten sich die Tätigkeiten von
der Fortbildung zum Fachbe-
rater bis hin zur Ausbildung
im Bereich Kraftfahrwesen,
Atemschutz oder Maschinist.
Auch als Ortsjugendbeauf-
tragter gab Dobler einen Be-
richt ab. So durfte sich die
THW-Jugend beim Bewegen
von Lasten mit dem Greifzug
versuchen, erlebte interessan-
te Ausflüge etwa zur Münch-
ner Feuerwache 7 und zur
Dienststelle der Bundespoli-
zei oder verbrachte einige Ta-

stalt für die Verkehrslenkung
beim Neujahrskispringen
und Hornschlittenrennen tä-
tig, hilft bei Bedarf mit einem
Notstromaggregat und prä-
sentierte sich auch beim Tag
der Bundeswehr in Murnau
mit einem Info-Stand.
Interessante Zahlen lieferte

der Ausbildungsbeauftragte
Markus Dobler. „Für Ausbil-
dung absolvierten die Ehren-
amtlichen 8652 Stunden, für
Lehrgänge zusätzlich noch
726“, sagte er. Hier erstreck-

gung am karitativen Christ-
kindlmarkt in Garmisch-Par-
tenkirchen.
Detaillierter gingZugführer

Andre Romund auf das „Kern-
geschäft“ des THWein. Sowa-
ren seine Helfer beim Abbau
der Corona-Teststation gefor-
dert, bei einem Großbrand in
Saulgrub unterstützte man
die Feuerwehr, ebenso half
man mit Sicherungsarbeiten
tatkräftig bei der Hagelkata-
strophe in Bad Bayersoien.
Seit Jahren ist die Bundesan-

Auszeichnungen für langjähriges Engagement: (hinten v.l.) Johann Simon, Florian Seiwald, Hansjörg Schrallhammer,
(vorne v.l.) Ortsbeauftragter Bernhard Schrallhammer, Hans Rößner, Roland Kittmann, Johann Hiebler und der stell-
vertretende Ortsbeauftragte Christian Eisenach. FOTO: MUNZ

Mutmacher für junge Patienten
Zentrum für Schmerztherapie und TikTok-Star bringen Lied „Different Ways“ heraus

chronische Schmerzen nicht
unbedingt von außen sieht.
Viele unserer Patienten füh-
len sich nicht gehört. Zu-
gleich sehen auch manche
darin eine Chance und gehen
gestärkt aus der Situation
hervor. All dies wurde in das
Lied eingebaut.“
Das Zentrum für Schmerz-

therapie junger Menschen
gehört zur Kinderklinik Gar-
misch-Partenkirchen und ist
die größte Einrichtung für
Schmerztherapie bei Kindern
und Jugendlichen in Süd-
deutschland. Die Einrichtung
betreut jährlich über 500 Pa-
tienten. Die Kinderklinik ist
Mitglied im Diakonischen
Werk Bayern und besteht aus
dem Deutschen Zentrum für
Kinder- und Jugendrheuma-
tologie sowie dem Sozialpä-
diatrischen Zentrum. as

die den Betroffenen wichtig
sind. Der Song wurde von
„Verum“ erstellt und dem
Zentrum für Schmerzthera-
pie zur Verfügung gestellt.
Tanzpädagoge Devin Höfel
und die ehemalige Patientin
Tabi Ndao tanzen dazu, wo-
bei sie von dem preisgekrön-
ten Choreografen Gaetano
Posterino unterstützt wur-
den. Das Lied „Different
Ways“ und das Tanzvideo
sind auf YouTube und allen
gängigen Streaming-Plattfor-
men verfügbar.
AuchAbteilungsleiterin Dr.

Lea Höfel war von Beginn an
begeistert von dem Projekt.
„Heutzutage erreicht man
die Jugend über soziale Netz-
werke, das sollten wir uns
auch als Therapeuten zu Her-
zen nehmen“, sagt sie.
Schramm ergänzt, „dass man

senden Mut machen und ih-
nen vermitteln, dass sie nicht
alleine sind mit ihren
Schmerzen.
Um sicherzustellen, dass

das Stück die Perspektive der
Patienten einfängt, wurden
in der Klinik und online Sätze
und Botschaften gesammelt,

Garmisch-Partenkirchen – Ein
Song für jungeMenschenmit
chronischen Schmerzen: Der
Sänger und Songwriter „Ver-
um“ und das Zentrum für
Schmerztherapie junger
Menschen in Garmisch-Par-
tenkirchen geben betroffe-
nen Kindern und Jugendli-
chen eine Stimme. Hierfür
hat sich der TikTok-Star mit
der Klinik zusammengetan,
um ein Lied mit bedeutungs-
vollem Text zu schaffen.
Oberärztin Dr. Anja
Schramm erläutert laut einer
Pressemitteilung, dass sie ge-
meinsam überlegt haben,
„wie wir unseren Patienten
zeigen können, dass sie ge-
hört werden und dass wir ih-
re Sorgen ernst nehmen“.
Der daraus entstandene Song
mit dem Titel „Different
Ways“ soll den Heranwach-

Tanzpädagoge Devin Höfel und die ehemalige Patientin Tabi
Ndao tanzen in einem Video zu dem Lied. FOTO: HÖFEL

Gibt den betroffenen Kindern
und Jugendlichen eine Stim-
me: Sänger und Songwriter
„Verum“. FOTO: VERUM MUSIC
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